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Maximale Sicherheit bei minimalem Risiko 

ambiFOX (audit) zeigt Wege aus den strafrechtlichen Datenschutzfallen 

 

Ihr Vertriebsmitarbeiter wechselt zur Konkurrenz? 
Allzu ärgerlich, dass Sie es versäumt haben die 
Konkurrenzausschlussklausel im Arbeitsvertrag zu 
fixieren. Da Sie zudem die private Nutzung von 
Internet, eMail und Telefon nicht geregelt haben, 
kann er auch auf Herausgabe seiner Interessenten- 
und Ihrer Kundendaten bestehen.  
 
Denken Sie an das Schlimmste – 
gemeinsam können wir vorbeugen 
 
Datenschutzskandale sind in aller Munde, in 
regelmäßigen Abständen werden neue Skandale in 
Konzernen aufgedeckt. Allzu häufig werden wir bei 
unseren Beratungsprojekten mit der Aussage 
konfrontiert, dass dies im eigenen Unternehmen 
nicht möglich sei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vielen Unternehmen ist nicht bewusst, dass das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) auch sie betrifft, 
und das nicht erst seit der letzten Novellierung in 
2009. Das hieraus resultierende Risiko ist im 
Datenschutzrecht schnell mit strafrechtlichen 
Konsequenzen und nicht mit einer Ordnungswidrig-
keit belastet. Vielen Unternehmen und deren 
gesetzlichen Vertretern ist dies mangels Kenntnis 
nicht bewusst.  
 
An dieser Stelle unterstützt ambiFOX 
 
Die Themen Datenschutz & Datensicherheit stehen 
bei unseren Beratern im Team ambiFOX (audit) auf 
der Tagesordnung. Versäumnisse im Datenschutz 
können mit Bußgeldern i.H.v. 50.000 oder sogar 
300.000 Euro belegt werden bzw. enden sogar mit 
privater Haftung für die gesetzlichen Vertreter von 
Unternehmen. 
 
Bereits die Versäumnis, einen Datenschutzbe-
auftragen zu bestellen, ist bußgeldbewährt. Prüfen 
Sie, ob bei Ihnen eine Verpflichtung zur Bestellung 
besteht! Keine oder unzureichende Regelungen zur 
Privatnutzung betrieblicher Dienste führen zur 
Verpflichtung auf Einhaltung des Fernmelde-
geheimnisses und führen umfassende Risiken mit 
sich. 
 

 
Beispiel aus der Betriebsprüfung: 
 
Ein Betriebsprüfer hat pauschal 25% der Vorsteuer 
aus Telekommunikationskosten (Internet / Mail / 
Telefon) gekürzt. Die private Nutzung der Dienste 
am Arbeitsplatz war nicht verbindlich geregelt, also 
uneingeschränkt erlaubt. 
 
Mit unserer Datenschutzberatung wäre das nicht 
passiert! 
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ambiFOX unterstützt 
 
ambiFOX kann für Sie als externer Datenschutz-
beauftragter tätig werden, eine Datenschutz-
beratung in Ihrem Hause durchführen oder Ihren 
internen Datenschutzbeauftragten unterstützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Umgesetzte Maßnahmen im Datenschutz müssen 
nachhaltig verfolgt und kontrolliert werden, da sie 
ansonsten als „betriebliche Übung“ als nichtig zu 
werten sind. Um diese Problematik zu vermeiden, 
sind regelmäßige Datenschutzprüfungen durch den 
Datenschutzbeauftragten durchzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf unsere Ergebnisse ist Verlass 
 
ambiFOX (audit) ist unser Beratungsteam im Umfeld 
des Datenschutzes, der revisionssicheren digitalen 
Archivierung, der IT-Sicherheit und der IT-Revision. 
Neben unseren umfangreichen Beratungstätigkeiten 
für Unternehmen verschiedener Größenordnungen 
profitieren Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bei 
der IT-Systemprüfung von unserem Know-How. 
 
Unsere Mitarbeiter verfügen durch laufende Fortbil-
dung über die gesetzlich vorgeschriebene 
Fachkunde und zudem über umfangreiche 
praktische Erfahrungen durch unsere Beratungs- 
und Prüfungsprojekte. 
 
 

 

Meldepflicht 
 
Der Diebstahl oder Verlust von USB-Sticks oder 
anderen mobilen Datenträgern steht für 
Unternehmen leider auf der Tagesordnung. 
 
Seit der Datenschutznovellierung in 2009 besteht 
hierfür eine Meldepflicht gegenüber der 
Aufsichtsbehörde. 

Anforderungscheckliste: 
 
 Datenschutzbeauftragter (extern/intern) 
 Fachkundenachweis 
 Unabhängigkeit & Weisungsfreiheit 
 Verfahrensverzeichnis 
 „Betriebliche Übung“ 
 Bestandsaufnahme 
 Risikofaktor Mensch 
 Mitarbeiterschulung 
 Datenträgerentsorgung 
 Technische & organisatorische Maß-

nahmen zur IT-Sicherheit 
 Mobile Datenträger 
 Privatnutzung & Fernmeldegeheimnis 
 Datenschutzhandbuch 
 Vorabkontrolle 
 Meldepflicht 
 Auftragsdatenverarbeitung 
 … 

 


